
Empfehlung der ALMS zur Vergütung von Mentorinnen und Mentoren
In den Studienordnungen künstlerisch-pädagogischer Studiengänge erfüllen Unterrichtspraktika an Musikschulen bzw. bei selbstständigen Musiklehrerinnen und Musiklehrern eine zentrale Funktion in der Praxisorientierung des Studiums. 

Die notwendige Intensivierung der Vernetzung zwischen Hochschulen und Musikschulen bzw. Selbstständigen kann nur sichergestellt werden, wenn die Frage der Finanzierung des Unterrichtspraktikums und damit die Vergütung der Mentorinnen und Mentoren geklärt ist und gemeinsam von Musikschulen und Hochschulen bzw. Selbstständigen getragen wird.

Die Musikschulen bzw. Selbstständigen stellen die Unterrichtsstunde sowie eine angemessene Zusammenhangstätigkeit für die gemeinsame Vor- bzw. Nachbereitung des Unterrichts bzw. der Unterrichtsplanung zur Verfügung.

Die Musikhochschulen vergüten den Mentoren und Mentorinnen die Zusammenarbeit mit der Hochschule mindestens anteilig auf der Grundlage eines Lehrauftrags der untersten Kategorie. Honoriert werden damit auch wünschenswerte Aktivitäten wie regelmäßige Treffen der Mentorinnen und Mentoren, die enge Zusammenarbeit mit der Fachdidaktik und den Hauptfachlehrkräften an den Hochschulen sowie die Teilnahme an Prüfungen.
Aufgrund der nicht vergleichbaren Gesetzeslagen der jeweiligen Bundesländer und unterschiedlich gewachsener Strukturen müssen Vertragsgestaltungen den jeweiligen Verhältnissen vor Ort angepasst werden.

Zur Orientierung dienen Beispiele bzw. Empfehlungen einzelner Bundesländer, die nach und nach ergänzt werden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beispiel 1: Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft musikpädagogische Studiengänge Nordrhein-Westfalen:

Das Unterrichtspraktikum umfasst über zwei Semester jeweils 2 Semesterwochenstunden (4 SWS insgesamt). Bei angenommenen 15 Wochen pro Semester sind das 30 Unterrichtsstunden (á 45 Minuten) im Semester, also 60 Unterrichtsstunden im Jahr.

Die Unterrichtsstunde (je 45 Minuten) stellen die Musikschule bzw. Selbständige zur Verfügung, mit der Organisation, der Bereitstellung der Lehrkraft, des Schülers und des Raumes.

Für den Mentor/ die Mentorin wird eine Betreuungszeit von 0,5 Zeitstunden pro Woche für notwendig und ausreichend gehalten. Somit benötigt ein Praktikumsplatz im ganzen Jahr pro Student oder Studentin und Mentor also 15 Zeitstunden über die Unterrichtszeit hinaus. Die Kosten hierfür teilen sich die Musikschule bzw. Selbständige und die Hochschule nach folgendem Schlüssel:

Die eine Hälfte der Betreuungstätigkeit (15 Minuten) stellen Selbständige bzw. die MS zur Verfügung, z.B. aus der so genannten Zusammenhangstätigkeit mit der Unterrichtsplanung und -organisation, der Vor- und Nachbesprechung usw.

Die andere Hälfte der Betreuungstätigkeit (ebenfalls 15 Minuten) stellt die Hochschule zur Verfügung: außer ideell durch Kontakte Hochschule/Musikschule (wie Mentorentreffen, Zusammenarbeit der Musikschule mit der Fachdidaktik und den Hauptfachlehrerinnen und -lehrern der Hochschule, Fortbildungen, Seminare, Prüfungsteilnahme der Mentorinnen und Mentoren etc.) durch Bezahlung dieses Anteils.

Ein Lehrauftrag ergibt jährlich 60 Unterrichtsstunden und 60-mal Betreuungstätigkeit á 30 Minuten bei zwei Praktikumsstunden in der Woche (= 2x15 Minuten)* = 360,- € pro Praktikumsplatz im Jahr. Darin enthalten sind auch z.B. Vertretungskosten der Mentoren oder Mentorinnen, wenn sie bei den Prüfungen anwesend sind. Dieses rechnerische Modell hat den Vorteil, dass es sich dazu auf mehrere Personen aufteilen kann.

*In Nordrhein-Westfalen werden derzeit (Mai 2007) pro Nebenfachstunde im Lehrauftrag € 81,60 im Monat pro Semester für sechs Monate durchbezahlt. 


